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Aktenzeichen S 4 R 206/14
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2. Instanz

Aktenzeichen L 5 R 62/17
Datum 07.05.2021

3. Instanz

Datum 19.10.2021

I.Â Â  Â Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts
Wiesbaden vom 4. November 2016 abgeÃ¤ndert und die Klage vollumfÃ¤nglich
abgewiesen.Â 

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Wiesbaden vom 4.
November 2016 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II.Â Â  Â Die Beteiligten haben einander fÃ¼r beide Instanzen keine Kosten zu
erstatten.

III.Â Â  Â Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung einer Erwerbsminderungsrente.

Die 1972 geborene KlÃ¤gerin hat keine abgeschlossene Berufsausbildung
absolviert. Sie war zuletzt in Teilzeit 1997 als Reinigungskraft tÃ¤tig. Sie ist Mutter
von vier Kindern, die 1994, 1997, 2001 und 2005 geboren wurden. Seit 2005
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bezieht sie Arbeitslosengeld II, seit November 2012 bis zuletzt Januar 2019 enthÃ¤lt
ihr Versicherungsverlauf Zeiten fÃ¼r eine PflegetÃ¤tigkeit fÃ¼r die Pflege ihres
2001 geborenen Sohnes C., dem nach Angaben der KlÃ¤gerin ein Grad der
Behinderung (GdB) von 100 und die Pflegestufe 2 zuerkannt ist. Mit Bescheid vom
17. Juni 2010 stellte das Hessische Amt fÃ¼r Versorgung und Soziales (HAVS) einen
GdB von 30 betreffend die KlÃ¤gerin fest, mit Bescheid vom 30. November 2016 ab
8. Juni 2016 einen GdB von 60. Die Voraussetzungen fÃ¼r die Merkzeichen aG, B
und G lagen nicht vor. Es ist ein Pflegegrad 2 festgestellt.

Ihren am 9. Oktober 2013 gestellten Rentenantrag begrÃ¼ndete die KlÃ¤gerin
damit, dass sie seit 2013 aufgrund von Asthma, eingeschrÃ¤nkter GehfÃ¤higkeit
durch Ã�bergewicht, Depressionen, SchlafstÃ¶rungen und fehlender Belastbarkeit
erwerbsgemindert sei. Unter Auswertung des Befundberichtes der FachÃ¤rztin fÃ¼r
Allgemeinmedizin D. vom 18. Oktober 2013 sowie deren Ã¤rztlichen Attests vom
20. September 2013, in dem sie von einer ausgeprÃ¤gten Form von Adipositas bei
der KlÃ¤gerin berichtete (BMI 52) und sich fÃ¼r eine operative Magenverkleinerung
aussprach, gelangte die BeratungsÃ¤rztin E. in ihrer Stellungnahme nach Aktenlage
vom 24. Januar 2014 unter Zugrundelegung der Diagnosen

Adipositas per magna
Chronische Schmerzen mit zunehmender ImmobilitÃ¤t
Gon- und FuÃ�arthrose
Asthma bronchiale
Depression
Z.n. Nabelhernie mit zweifacher operativer Versorgung

zu der EinschÃ¤tzung, dass die KlÃ¤gerin sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich
leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes seit Rentenantragstellung
verrichten kÃ¶nne. Eine Besserung sei nach DurchfÃ¼hrung von Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation, die sie aufgrund der psychiatrischen Erkrankung
sowie des Ã�bergewichts empfahl, nicht unwahrscheinlich.

Mit Bescheid vom 5. Februar 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21.
Mai 2014 lehnte die Beklagte den Antrag der KlÃ¤gerin ab, weil die medizinischen
Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung der begehrten Rente nicht erfÃ¼llt seien.
Die KlÃ¤gerin sei noch in der Lage, sechs Stunden und mehr tÃ¤glich leichte
Arbeiten mit EinschrÃ¤nkungen auszuÃ¼ben.

Zur BegrÃ¼ndung ihrer am 20. Juni 2014 beim Sozialgericht Wiesbaden erhobenen
Klage fÃ¼hrte die KlÃ¤gerin im Wesentlichen aus, dass sie aufgrund der
bestehenden Krankheit auÃ�erstande sei, unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu
sein. Der medizinische Sachverhalt sei nicht ordnungsgemÃ¤Ã� ermittelt worden.
Sie leide insbesondere unter einer starken Depression und einem chronischen
Schmerzsyndrom, sei stÃ¤ndig mÃ¼de und antriebslos und verfÃ¼ge nicht Ã¼ber
die fÃ¼r einen neuen Arbeitsplatz erforderliche Umstellungs- und
AnpassungsfÃ¤higkeit. Zudem leide sie an vielfÃ¤ltigen kÃ¶rperlichen
EinschrÃ¤nkungen, insbesondere unter einer Gonarthrose, einer FuÃ�arthrose und
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BewegungseinschrÃ¤nkungen in der LendenwirbelsÃ¤ule und in den Knien. Hinzu
kÃ¤me eine erhebliche Adipositas per magna und eine Asthmaerkrankung. Sie sei
zudem nicht mehr in der Lage, viermal tÃ¤glich eine Wegstrecke von jeweils 500 m
zu bewÃ¤ltigen. Es lÃ¤ge eine Summierung ungewÃ¶hnlicher
LeistungseinschrÃ¤nkungen bei ihr vor, so dass die Beklagte einen
Verweisungsberuf zu benennen habe.

Das Sozialgericht zog zur weiteren AufklÃ¤rung des Sachverhalts die
Schwerbehindertenakte des HAVS Wiesbaden sowie einen Befundbericht der
FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin D. vom 13. Januar 2015 mit Krankenunterlagen
bei.

Sodann erhob das Sozialgericht von Amts wegen Beweis durch Einholung eines
SachverstÃ¤ndigengutachtens bei Dr. med. F., Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin und
Facharzt fÃ¼r Physikalische und Rehabilitative Medizin, vom 12. August 2015, der
im Anschluss an die ambulante Untersuchung der KlÃ¤gerin am 3. August 2015
ausgehend von den Diagnosen

1.Â Â  Â Allergisch bedingtes, ausschlieÃ�lich saisonales Asthma bronchiale
2.Â Â  Â Rezidivierende Bauchwandhernie mit mehrfach durchgefÃ¼hrter operativer
Behandlung
3.Â Â  Â Ã�bergewicht von Krankheitswert
4.Â Â  Â Kniegelenk- und FuÃ�beschwerden beiderseits
5.Â Â  Â LendenwirbelsÃ¤ulenbeschwerden
6.Â Â  Â Anamnestisch angegebenes Carpaltunnelsyndrom,
Handgelenkbeschwerden beiderseits
7.Â Â  Â Reaktive Dysthymie

zu der EinschÃ¤tzung gelangte, dass die KlÃ¤gerin nach operativer Behebung der
bestehenden riesigen Bauchwandhernie unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes kÃ¶rperlich leichte und geistig einfache Arbeiten
vollschichtig mit EinschrÃ¤nkungen (ohne Arbeiten mit Heben und Tragen von
Lasten Ã¼ber 5 kg, keine Arbeiten in gebeugter Haltung oder mit BÃ¼cken, ohne
Zwangshaltungen, keine Arbeiten mit Besteigen von Leitern und GerÃ¼sten, keine
Arbeiten mit Absturzgefahr, keine Arbeiten in hockender Stellung und im Knien,
keine Arbeiten im Freien mit NÃ¤sse, mit KÃ¤lteeinwirkung, unter Zugluft und
Temperaturwechseln und keine Arbeiten unter Einwirkung von Staub, Gas, Rauch
und Dampf) verrichten kÃ¶nne. Im Zeitpunkt der Begutachtung sei als Folge der
riesigen Bauchwandhernie, die sich die KlÃ¤gerin nach ihren Angaben als Rezidiv
bei einem Umzug im MÃ¤rz 2015 zugezogen habe, mit der drohenden Gefahr der
Inkazeration von einem aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gen auszugehen. Bei
entsprechender operativer Behandlung sei davon auszugehen, dass diese
EinschrÃ¤nkung des quantitativen LeistungsvermÃ¶gens innerhalb eines
Zeitraumes von sechs Monaten vollstÃ¤ndig behoben werden kÃ¶nne. Im
Vordergrund stehe bei der KlÃ¤gerin die exzessive Ã�bergewichtigkeit. Eine
drastische Gewichtsreduktion wÃ¼rde das LeistungsvermÃ¶gen in wesentlichen
Bereichen wiederherstellen bzw. deutlich verbessern. Die KlÃ¤gerin bedÃ¼rfe
keiner betriebsunÃ¼blichen Pausen. Ihr sei es zuzumuten, viermal tÃ¤glich einen
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Weg von mehr als 500 m innerhalb einer Zeit von jeweils weniger als 20 Minuten,
gegebenenfalls unter Einhaltung von Pausen, zurÃ¼ckzulegen. Die KlÃ¤gerin sei
nicht daran gehindert, Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Die KlÃ¤gerin sei
zudem in der Lage, sich im Rahmen ihrer MÃ¶glichkeiten und ihrer Ausbildung auf
neue Aufgaben und einen neuen Arbeitsplatz einzustellen.

Die Beklagte trat dem Gutachten mit einer Stellungnahme der BeratungsÃ¤rztin Dr.
med. G. vom 28. August 2015 entgegen. Das angefÃ¼hrte aufgehobene
LeistungsvermÃ¶gen aufgrund der im MÃ¤rz 2015 erneut aufgetretenen groÃ�en
Bauchwandhernie sei nicht nachvollziehbar. Im Sinne eines Behandlungsfalls mit
einer zeitnahen Operation, wie sie in einigen Wochen geplant sei, erscheine eine
weitere leistungsrelevante Besserung mÃ¶glich. Zudem sei weiterhin eine
stationÃ¤re medizinische RehabilitationsmaÃ�nahme erforderlich. Eine solche
MaÃ�nahme hielt die KlÃ¤gerin jedoch nicht fÃ¼r zielfÃ¼hrend. Sie war vorrangig
an einer Magenverkleinerungsoperation interessiert.

Die KlÃ¤gerin verblieb dabei, dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen
EinschrÃ¤nkungen nicht mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein
kÃ¶nne. Eine weitere Operation der Bauchwandhernie kÃ¶nne aus medizinischen
GrÃ¼nden nicht durchgefÃ¼hrt werden. Zudem habe sie einen behinderten und
pflegebedÃ¼rftigen Sohn, der gepflegt werden mÃ¼sse.Â 

Ausweislich der Ã¤rztlichen Atteste der FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin D. vom
10. September 2015 und 9. Oktober 2015 litt die KlÃ¤gerin an einem inoperablen
Narbenbruchrezidiv der Bauchwand. Eine Narbenbruchrezidivoperation solle erst
nach vorgenommener Magenverkleinerung und Gewichtsreduktion erfolgen, da das
Rezidivrisiko sehr hoch sei.Â 

Ausweislich eines Gutachtens des Dr. med. H., Chefarzt Chirurgie des
Krankenhauses Sachsenhausen, vom 12. Oktober 2015 litt die KlÃ¤gerin an einer
Adipositas Grad III (BMI 57 kg/mÂ²). Am 20. Juli 2015 sei ein monstrÃ¶ses Rezidiv
der epigastrischen Hernie festgestellt worden. Zweifelsfrei bestehe die dringliche
Indikationsversorgung des Bruches, welche jedoch nach einer bariatrischen
Operation erfolgen mÃ¼sse, da ansonsten von einem erneuten Scheitern der
Bruchversorgung auszugehen sei. Erst nach Erreichen des Zielgewichtes von ca. 80
kg sei die Versorgung der Rezidivbruchbildung der Bauchdecke erfolgversprechend.

SchlieÃ�lich empfahl auch die OrthopÃ¤din Dr. med. I. mit Attest zur Vorlage bei der
Krankenkasse vom 12. Oktober 2015 aufgrund eines bestehenden chronischen
Schmerzsyndroms der WirbelsÃ¤ule, der Kniegelenke und FÃ¼Ã�e sowie einer
Limitierung der Gehdauer auf maximal fÃ¼nf Minuten eine Magenverkleinerung, um
eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu verhindern.

Einen gerichtlichen Vergleichsvorschlag vom 1. Dezember 2015, wonach die
Beklagte der KlÃ¤gerin eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung ab
Oktober 2015 aufgrund eines Leistungsfalls im MÃ¤rz 2015 gewÃ¤hren sollte, nahm
die Beklagte nicht an. Nach den AusfÃ¼hrungen der BeratungsÃ¤rztin Dr. med. G.
vom 14. Januar 2016 kÃ¶nne die KlÃ¤gerin leichte TÃ¤tigkeiten Ã¼berwiegend im
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Sitzen verrichten. Komplikationen von Seiten der Bauchwandhernie â�� z.B.
Inkarzeration oder drohende Ileus â�� seien auch zwischenzeitlich nicht
eingetreten. Im Sinne eines Behandlungsfalls mit entsprechender zeitnaher
Operation sei eine Besserung des Gesundheitszustandes zu erreichen. Die
Indikation einer RehabilitationsmaÃ�nahme bestehe fort.

Am 1. Juni 2016 erfolgte eine laparoskopische Schlauchmagen-Operation bei
morbider Adipositas, wobei sich der postoperative Verlauf komplikationslos
gestaltete.

Im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 4. November 2016 berichtete der
Ehemann der KlÃ¤gerin, dass sich ihr Gesundheitszustand nach der Magenoperation
verschlechtert habe. Es gehe ihr psychisch schlecht, sie habe 39 kg abgenommen.
Der Bauchwandbruch kÃ¶nne aber noch nicht operiert werden.

Mit Urteil vom 4. November 2016 hob das Sozialgericht den Bescheid vom 5.
Februar 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. Mai 2014 auf und
verurteilte die Beklagte, der KlÃ¤gerin ab 1. Oktober 2015 eine befristete Rente
wegen voller Erwerbsminderung bis zum 30. September 2018 zu gewÃ¤hren. Im
Ã�brigen wies es die Klage ab (Berichtigungsbeschluss vom 26. Januar 2017). Es
fÃ¼hrte im Wesentlichen begrÃ¼ndend aus, dass die KlÃ¤gerin seit MÃ¤rz 2015
voll erwerbsgemindert sei. Unter Zugrundelegung der Feststellungen des
SachverstÃ¤ndigen Dr. med. F., wonach die Bauchwandhernie Schmerzen
verursache und stÃ¤ndig eine mit erheblichen Gesundheitsgefahren verbundene
Einklemmung des vorgefallenen Darmgewebes drohe, die das Adipositaszentrum
des Krankenhauses Sachsenhausen im Oktober 2015 bestÃ¤tigte, seien die
AusfÃ¼hrungen der Beklagten, die nur darauf verweise, dass bisher keine
Komplikationen aufgetreten seien, nicht Ã¼berzeugend. Die volle
Erwerbsminderung bestehe in der gebotenen rÃ¼ckwirkenden Betrachtung zum
Zeitpunkt der mÃ¼ndlichen Verhandlung seit Ã¼ber sechs Monaten, d.h. auf nicht
absehbare Zeit. Die Frage, ob eine Operation der Hernie bereits zu einem
frÃ¼heren Zeitpunkt mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, sei irrelevant, da weder ein
Verlangen des LeistungstrÃ¤gers erfolgt sei noch medizinisch indiziert ein
Operationserfolg hÃ¤tte erreicht werden kÃ¶nnen. Der Anspruch sei bis Ende MÃ¤rz
2018 zu befristen gewesen, da eine Gewichtsreduktion auf 80 kg gegen Ende des
Jahres 2017 mÃ¶glich sei und eine Operation durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nne. Ein
Rentenanspruch ab Mai 2014 bestehe dagegen nicht. Wie der SachverstÃ¤ndige Dr.
med. F. ausgefÃ¼hrt habe, kÃ¤me den Ã¼brigen GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen
der KlÃ¤gerin keine rentenberechtigende Bedeutung zu. Sie bedingten lediglich
qualitative EinschrÃ¤nkungen.

Gegen das der Beklagten am 1. Februar 2017 zugestellte Urteil nebst
Berichtigungsbeschluss hat diese am 22. Februar 2017 Berufung eingelegt. Die
KlÃ¤gerin hat gegen das ihr am 31. Januar 2017 nebst Berichtigungsbeschluss
zugestellte Urteil am 27. Februar 2017 ebenfalls Berufung eingelegt.

Die Beklagte fÃ¼hrt berufungsbegrÃ¼ndend aus, dass das Gutachten des
GerichtssachverstÃ¤ndigen nicht nachvollziehbar sei. Unstrittig lÃ¤gen bei der
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KlÃ¤gerin aufgrund der erheblichen Adipositas und der mehrfachen
Bauchwandhernien qualitative EinschrÃ¤nkungen des LeistungsvermÃ¶gens vor. Es
sei jedoch nicht ersichtlich, aufgrund welcher EinschrÃ¤nkungen sie leichte
TÃ¤tigkeiten zumindest Ã¼berwiegend im Sitzen nicht sechs Stunden und mehr
tÃ¤glich ausÃ¼ben kÃ¶nne. Dies ergebe sich aus dem geschilderten Tagesablauf,
wonach die KlÃ¤gerin in der Lage sei, ihr tÃ¤gliches Leben mit drei noch im
Haushalt lebenden Kindern, zwei davon mit Behinderung, zu bewÃ¤ltigen. Sie Ã¼be
eine PflegetÃ¤tigkeit von mindestens 14 Stunden in der Woche aus, fÃ¼r die sie
PflichtbeitrÃ¤ge in ihr Versicherungskonto gemeldet bekomme. BeratungsÃ¤rztlich
hat Dr. med. J. am 13. Februar 2017 ausgefÃ¼hrt, dass die von Dr. med. F.
befÃ¼rchteten Komplikationen des Bauchdeckenbruchs, wie Inkarzeration oder
drohender Ileus, als FehleinschÃ¤tzung gewertet werden mÃ¼ssten, da diese bei
kleinen Hernien, nicht aber bei groÃ�en Bauchwandhernien wie bei der KlÃ¤gerin,
auftrÃ¤ten. Der Bauchwandhernie kÃ¶nne man mit technischen Hilfsmitteln wie
Leibbinden begegnen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Wiesbaden vom 4. November 2016 abzuÃ¤ndern und
die Klage in vollem Umfang abzuweisen sowie die Berufung der KlÃ¤gerin
zurÃ¼ckzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen und das Urteil des Sozialgerichts
Wiesbaden vom 4. November 2016 sowie den Bescheid vom 5. Februar 2014 in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. Mai 2014 abzuÃ¤ndern und die
Beklagte zu verurteilen, ihr Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise
wegen teilweiser Erwerbsminderung auch vom 1. Mai 2014 bis 30. September 2015
und vom 1. Oktober 2018 bis 30. April 2023 zu gewÃ¤hren.

Sie ist der Auffassung, dass sie entgegen der erstinstanzlichen Entscheidung seit
Rentenantragstellung nicht mehr in der Lage sei, unter den Ã¼blichen Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig
zu sein, was das Gutachten des erstinstanzlichen SachverstÃ¤ndigen bestÃ¤tige.
Dies ergebe sich nicht nur aufgrund der riesigen Bauchwandhernie, sondern auch
aufgrund ihrer extremen Ã�bergewichtigkeit. Zudem leide sie aufgrund der
durchgefÃ¼hrten Magenoperation unter einer psychischen Erkrankung. Die Pflege
eines psychisch kranken Kindes in der eigenen Wohnung, die von beiden Eltern
gemeinsam geleistet wÃ¼rde, lieÃ�e keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf ihre
ErwerbsfÃ¤higkeit zu. Zudem sei sie durchgÃ¤ngig arbeitsunfÃ¤hig gewesen.Â 

Zur weiteren AufklÃ¤rung des Sachverhaltes hat der Senat Befundberichte bei der
FachÃ¤rztin fÃ¼r Nervenheilkunde und Neurologie K. vom 9. Oktober 2017, der
FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin D. vom 19. Oktober 2017, der FachÃ¤rztin fÃ¼r
OrthopÃ¤die Dr. med. I. vom 6. November 2017 einschlieÃ�lich radiologischer
Arztbriefe sowie dem Facharzt fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. med. I. vom 15. MÃ¤rz
2018 eingeholt. Zudem hat der Senat die Schwerbehindertenakte des HAVS

                             6 / 22



 

Wiesbaden beigezogen.

In der daraufhin von Amts wegen beigezogenen ergÃ¤nzenden Stellungnahme des
erstinstanzlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. med. F. vom 18. Juli 2018 hat dieser sich
nach Auswertung der beigezogenen Befundunterlagen in seiner
LeistungseinschÃ¤tzung in seinem Gutachten vom 12. August 2015 bestÃ¤tigt
gesehen. Mit Ausnahme der FunktionsstÃ¶rungen, die durch den
KniegelenkverschleiÃ� verursacht wÃ¼rden und die die Vermeidung von Arbeiten in
kniender und hockender Stellung begrÃ¼ndeten, lieÃ�e sich keine Ã�nderung der
sozialmedizinischen Bewertung ableiten.

Der Senat hat sodann Dr. med. L., Facharzt fÃ¼r Innere Medizin, Neurologie,
Psychiatrie und Psychotherapie, von Amts wegen mit der Begutachtung der
KlÃ¤gerin beauftragt. Nach ambulanter Untersuchung der KlÃ¤gerin am 6.
Dezember 2018 ist der SachverstÃ¤ndige in seinem neurologisch-psychiatrischen
Gutachten vom 10. Dezember 2018 unter BerÃ¼cksichtigung der Diagnosen

auf neurologisch-psychiatrischem Fachgebiet

1.Â Â  Â Leicht ausgeprÃ¤gtes Karpaltunnelsyndrom beidseits ohne manifeste
sensomotorische AusfÃ¤lle,
2.Â Â  Â Kein Anhalt fÃ¼r eine Erkrankung des psychiatrischen Fachgebiets,
3.Â Â  Â Probleme bei der LebensbewÃ¤ltigung,

sonstige Diagnosen
1.Â Â  Â Adipositas Grad 3 (Body MaÃ� Index: 43 kg/mÂ² KÃ¶rperoberflÃ¤che),Â 
Zustand nach adipositaschirurgischer MaÃ�nahme 06/2016,
2.Â Â  Â Sehr groÃ�e Bauchwandhernie mit mehrfach durchgefÃ¼hrter operativer
Behandlung,
3.Â Â  Â Beschwerden des Bewegungs- und Haltungsapparates ohne relevantes
neurologisches Defizit,
4.Â Â  Â Allergisches Asthma bronchiale, unauffÃ¤llige LungenfunktionsprÃ¼fung
10/2018
5.Â Â  Â Bluthochdruckleiden, medikamentÃ¶s behandelt,

zu der EinschÃ¤tzung gelangt, dass die KlÃ¤gerin aus neurologisch-psychiatrischer
und internistischer Sicht ein arbeitstÃ¤gliches LeistungsvermÃ¶gen ohne
unmittelbare GefÃ¤hrdung der Gesundheit von mindestens sechs Stunden fÃ¼r
leichte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten mit EinschrÃ¤nkungen (in verschiedenen
Arbeitshaltungen, mit der MÃ¶glichkeit zu wechselnder KÃ¶rperhaltung, in
Tagschicht, ohne TÃ¤tigkeiten mit BÃ¼cken, dem Ersteigen von Treppen, Leitern
und GerÃ¼sten, ohne kniebelastende und wirbelsÃ¤ulenbelastende TÃ¤tigkeiten,
ohne Zwangshaltungen des Rumpfes, ohne widrige klimatische Bedingungen und
inhalative Belastungen, keine TÃ¤tigkeiten mit ErschÃ¼tterungen oder Vibrationen
oder TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶hter Unfallgefahr) aufweise. Im Vordergrund stehend
seien die orthopÃ¤dischen Leiden. BetriebsunÃ¼bliche EinschrÃ¤nkungen lÃ¤gen
nicht vor. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne aus neurologisch-psychiatrischer und internistischer
Sicht ortsÃ¼bliche Wegstrecken von etwas mehr als 500 m in jeweils unter 20
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Minuten zurÃ¼cklegen. Die WegefÃ¤higkeit sei primÃ¤r bzw. nahezu
ausschlieÃ�lich aus orthopÃ¤discher Sicht zu beurteilen. Die KlÃ¤gerin sei aus
allgemeiner medizinischer Sicht durchaus in der Lage, Ã¶ffentliche Verkehrsmittel
zu benutzen. Das festgestellte LeistungsvermÃ¶gen bestehe ab
Rentenantragstellung. Aus seiner allgemeinmedizinischen Sicht bedinge das
Vorliegen der sehr groÃ�en Bauchwandhernie keine EinschrÃ¤nkung des zeitlichen
LeistungsvermÃ¶gens. Es bestÃ¼nde die Notwendigkeit der Einholung eines
orthopÃ¤dischen Fachgutachtens. Mit dem Gutachten hat der SachverstÃ¤ndige
weitere Ã¤rztliche Unterlagen Ã¼bersandt, ebenso hat die KlÃ¤gerin weitere
Ã¤rztliche Unterlagen ihrer behandelnden Ã�rzte zur Akte gereicht.

Der Empfehlung des Dr. med. L. folgend hat der Senat des Weiteren von Amts
wegen ein orthopÃ¤disches Gutachten bei Dr. med. M., Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die,
Unfallchirurgie, Rheumatologie, Spezielle OrthopÃ¤dische Chirurgie, Spezielle
Schmerztherapie, eingeholt. Nach ambulanter Untersuchung der KlÃ¤gerin am 15.
November 2019 ist der SachverstÃ¤ndige in seinem Gutachten vom selben Tag
unter Zugrundelegung der Diagnosen

von Seiten des orthopÃ¤dischen Fachgebietes:Â 
AusgeprÃ¤gte Gonarthrose medial betont, links mehr als rechts mit Bewegungs-
und BelastungsstÃ¶rungÂ 
Degenerative LendenwirbelsÃ¤ulenverÃ¤nderungen mit ausstrahlender
Schmerzsymptomatik in die BrustwirbelsÃ¤ule und omalgieartige Beschwerden bei
vorbekannt degenerativen HWS VerÃ¤nderungen und geringen
Bewegungslimitationen in LWS und HWS
AusgeprÃ¤gte Deformierung der FÃ¼Ã�e im Sinne einer Pes planus-valgus-
Fehlstellung beiderseits mit Hallux valgusÂ 
Carpaltunnelsyndrom der HÃ¤nde und unklare Bewegungs- und BelastungsstÃ¶rung
beider HÃ¤nde ohne BewegungseinschrÃ¤nkungen bei zusÃ¤tzlich gesichertem
CarpaltunnelsyndromÂ 
Adipositas per magna (BMI 44)

von Seiten des nicht-orthopÃ¤dischen Fachgebietes:
Hypertonie
Zustand nach Magenverkleinerungs-OP
GroÃ�e Bauchwandhernie bei mehrfach durchgefÃ¼hrter operativer Behandlung
Allergisches Asthma bronchiale

Erkrankungen vom schmerzmedizinischen Bereich:Â 
Chronische SchmerzstÃ¶rung mit somatischen und psychischen FaktorenÂ 
Bei vorbefundlich ausgeschlossener Erkrankung des psychiatrischen Fachgebietes
ausgeprÃ¤gte Hinweise fÃ¼r Depression, Angst und Somatisierung

zu der EinschÃ¤tzung gelangt, dass der KlÃ¤gerin orthopÃ¤discherseits leichte
TÃ¤tigkeiten regelmÃ¤Ã�ig sechs Stunden tÃ¤glich mit EinschrÃ¤nkungen (nur
TÃ¤tigkeiten in weit Ã¼berwiegend sitzender KÃ¶rperhaltung mit der MÃ¶glichkeit
zum Wechsel der KÃ¶rperhaltung, ohne Hebe- und BÃ¼ckarbeiten, ohne Einnahme
von Zwangshaltungen, ohne Heben schwerer Gewichte, ohne Hockpositionen und
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regelmÃ¤Ã�igem Steigen und Herabgehen von Treppen, ohne kniebelastende und
wirbelsÃ¤ulenbelastende TÃ¤tigkeiten, ohne Zwangs-haltungen des Rumpfes, ohne
ErschÃ¼tterung, Vibration, ohne TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶hter Unfallgefahr, keine
TÃ¤tigkeiten mit inhalativer Belastung und KÃ¤lte, ohne schnelles Wechseln von
Einsatzpositionen, ohne innerbetriebliche lÃ¤ngere Gehstrecken) noch mÃ¶glich
seien. Dies sei jedoch nicht isoliert zu betrachten, sondern rein hypothetisch. Die
Gesamtsituation der KlÃ¤gerin im Zusammenhang mit der auffÃ¤lligen
psychosomatisch-psychiatrischen Symptomatik mit Hinweis auf Angst, Depression
und damit verbundenem chronischen Schmerzsyndrom mit psychischen und
somatischen Faktoren mit VerstÃ¤rkung des Schmerzerlebens und der
RÃ¼ckzugssituation sei zu prÃ¼fen. Es sei eine Nachbegutachtung durch den
Vorbegutachter oder auf psychosomatischen Fachgebiet erforderlich. Es
bestÃ¼nden erhebliche Zweifel, dass die Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit
vorhanden sei. Die KlÃ¤gerin sei in der Lage, noch zwischen 200 und 500 m zu
gehen. Es sei der KlÃ¤gerin nicht zumutbar, eine uneingeschrÃ¤nkte
WegefÃ¤higkeit zu bescheinigen. Das festgestellte LeistungsvermÃ¶gen bestehe
erst ab dem Zeitpunkt der Begutachtung oder rÃ¼ckgerechnet ab Anfang 2019, da
das neurologisch-psychiatrische Gutachten vom Dezember 2018 ausfÃ¼hrlich und
durchaus widersprÃ¼chlich zu der aktuellen Leistungssituation sei.Â 

Im Nachgang zum Gutachten des Dr. med. M. sind umfangreiche weitere
medizinische Unterlagen der die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte zur Akte gelangt.

Der Beratungsarzt N. ist in seiner Stellungnahme vom 6. Februar 2020 von einer
EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit unter 500 m ausgegangen. Diese sei mit dem
fachorthopÃ¤dischen Gutachten vom 15. November 2019 erstmals dokumentiert.
Zudem sei die KlÃ¤gerin nicht in der Lage, Ã¶ffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.
Bei fehlendem FÃ¼hrerschein kÃ¶nne die KlÃ¤gerin keinen PKW fÃ¼hren, was ihr
Ã¼berdies aus medizinischen GrÃ¼nden nicht mÃ¶glich sei.Â 

Mit Bescheid vom 20. MÃ¤rz 2020 hat die Beklagte der KlÃ¤gerin Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben bewilligt. Um die uneingeschrÃ¤nkte WegefÃ¤higkeit
auszugleichen, hat sie die notwendigen Fahrtkosten Ã¼bernommen, um
VorstellungsgesprÃ¤che zur Erlangung eines Arbeitsplatzes fÃ¼hren und den
kÃ¼nftigen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz regelmÃ¤Ã�ig erreichen zu kÃ¶nnen.

In der von Amts wegen eingeholten ergÃ¤nzenden psychiatrischen Stellungnahme
vom 20. April 2020 hat Dr. med. L. ausgefÃ¼hrt, dass sich aus der weiteren
Aktenlage nach Erstattung seines Gutachtens aus psychiatrischer gutachterlicher
Sicht keine ausreichende Grundlage fÃ¼r eine EinschrÃ¤nkung des quantitativen
LeistungsvermÃ¶gens erheben lasse. Die fachpsychiatrische Behandlung sei erst
nach der Gutachtenerstellung durch ihn aufgenommen worden. Eine
psychotherapeutische Behandlung erfolge bisher offensichtlich nicht. Die
BehandlungsmÃ¶glichkeiten seien nicht ausgeschÃ¶pft. Der SachverstÃ¤ndige ist
bei seiner im Gutachten vom 10. Dezember 2018 getroffenen Leistungsbeurteilung
verblieben. Er hat auch weiterhin den Schwerpunkt des Beschwerdebildes eindeutig
auf dem orthopÃ¤dischen Fachgebiet gesehen und eine erneute gutachterliche
Untersuchung auf psychiatrischem Fachgebiet nicht fÃ¼r notwendig erachtet.
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Mit Schreiben vom 21. April 2021, 3. Mai 2021 und 5. Mai 2021 hat die KlÃ¤gerin
weitere medizinische Unterlagen zur Akte gereicht und geltend gemacht, dass sich
ihr Zustand weiter verschlechtert habe. Ihr GehÃ¶r sei nach einer schweren
MittelohrentzÃ¼ndung stark eingeschrÃ¤nkt. Zudem bestÃ¼nden insbesondere
Schmerzen beider Knie. Sie sei auf Hilfe angewiesen, liege fast den ganzen Tag nur
noch im Bett, allenfalls fÃ¼r ein paar Stunden auf der Couch. Es laufe ein Verfahren
betreffend eines hÃ¶heren Pflegegrades. Zudem habe sie 30 kg zugenommen. Sie
sei auf einen Rollator angewiesen sowie auf HÃ¶rgerÃ¤te. Ihre WegefÃ¤higkeit sei
aufgehoben.Â 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten sowie zur ErgÃ¤nzung des Sach-
und Streitstandes im Ã�brigen wird Bezug genommen auf die gewechselten
SchriftsÃ¤tze sowie auf den Inhalt der die KlÃ¤gerin betreffenden Rentenakte, der
Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen ist.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die statthaften Berufungen (Â§Â§ 143, 144 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz ) sind auch
im Ã�brigen zulÃ¤ssig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt worden (Â§
151 Abs. 1 SGG).Â 

WÃ¤hrend die Berufung der Beklagten in der Sache Erfolg hat, musste der Berufung
der KlÃ¤gerin der Erfolg versagt bleiben.Â 

Das Urteil des Sozialgerichts Wiesbaden vom 4. November 2016 kann nicht
aufrechterhalten bleiben. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Rente wegen
Erwerbsminderung. Insoweit ist der dies ablehnende Bescheid der Beklagten vom 5.
Februar 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 21. Mai 2014 (Â§ 95 SGG)
rechtmÃ¤Ã�ig ergangen und beschwert die KlÃ¤gerin nicht im Sinne von Â§ 54 Abs.
2 SGG.Â 

StreitgegenstÃ¤ndlich ist aufgrund der Berufung beider Beteiligten die GewÃ¤hrung
einer Rente wegen voller Erwerbsminderung ab 1. Mai 2014 bis 30. April 2023.
WÃ¤hrend die Berufung der Beklagten die GewÃ¤hrung einer Rente wegen voller
Erwerbsminderung vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2018, zu der das
Sozialgericht sie mit der hier angefochtenen Entscheidung verurteilt hat, zum
Gegenstand hat, ist durch die Berufung der KlÃ¤gerin darÃ¼ber hinaus die Zeit vom
1. Mai 2014 bis 30. September 2015 und vom 1. Oktober 2018 bis 30. April 2023
streitgegenstÃ¤ndlich. Der zuletzt gestellte Antrag im Berufungsverfahren
entspricht ihrem letztmals in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 4. November 2016
gestellten Klageantrag, mit dem sie die GewÃ¤hrung einer befristeten Rente wegen
voller Erwerbsminderung ab 1. Mai 2014 begehrte. Aufgrund des Zeitablaufs
verlÃ¤ngert sich der Befristungszeitraum bis zum 30. April 2023. Denn die
gesetzliche Regelbefristung nach Â§ 102 Abs. 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch, Sechstes
Buch (SGB VI) sieht die maximale Befristung von drei Jahren vor. Sofern im
laufenden Gerichtsverfahren zum Zeitpunkt der Entscheidung des erkennenden
Gerichts die maximale Befristung von drei Jahren abgelaufen ist, sind weitere
DreijahreszeitrÃ¤ume nach Â§ 102 Abs. 2 Satz 4 SGB VI direkt anzuschlieÃ�en (vgl.
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LSG Hamburg, Urteil vom 7. September 2016, L 2 R 73/15, juris Rn. 15). Soweit das
ursprÃ¼ngliche Klagebegehren weiter gefasst war, hat die KlÃ¤gerin durch
entsprechende BeschrÃ¤nkung ihres Klageantrags bereits die Klage sinngemÃ¤Ã�
zurÃ¼ckgenommen, wodurch sich der Rechtsstreit insoweit in der Hauptsache
erledigt hat (Â§ 102 Abs. 1 Satz 2 SGG).

GemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 SGB VI haben Versicherte bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung,
wenn sie

1.Â Â  Â teilweise bzw. voll erwerbsgemindert sind,
2.Â Â  Â in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre
PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und
3.Â Â  Â vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben.

Teilweise erwerbsgemindert sind gemÃ¤Ã� Â§ 43 Abs. 1 Satz 2 SGB VI Versicherte,
die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens
sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Voll erwerbsgemindert sind gemÃ¤Ã�
Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI demgegenÃ¼ber Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein. Voll erwerbsgemindert sind nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 3 SGB VI
auch

1.Â Â  Â Versicherte nach Â§ 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI, die wegen Art oder Schwere der
Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tÃ¤tig sein kÃ¶nnen, und
2.Â Â  Â Versicherte, die bereits vor ErfÃ¼llung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den
allgemeinen Arbeitsmarkt.

Erwerbsgemindert ist der Vorschrift des Â§ 43 Abs. 3 SGB VI zufolge nicht, wer unter
den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage
nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Die fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung erforderliche allgemeine Wartezeit
im Sinne des Â§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI ist gemÃ¤Ã� 
Â§ 50 Abs. 1 SGB VI erfÃ¼llt, wenn vor Eintritt der Erwerbsminderung eine
Versicherungszeit von fÃ¼nf Jahren zurÃ¼ckgelegt ist.Â 

Die KlÃ¤gerin hat fÃ¼r die streitbefangene Zeit vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2023
keinen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung, weil sie weder teilweise noch
voll erwerbsgemindert im Sinne dieser gesetzlichen Bestimmungen ist. Sie kann
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch
mindestens sechs Stunden tÃ¤glich einer geregelten ErwerbstÃ¤tigkeit nachgehen.

Die FÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin, durch erlaubte ErwerbstÃ¤tigkeit ein Arbeitsentgelt in
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nicht ganz unerheblichem Umfang zu erzielen (ErwerbsfÃ¤higkeit), ist zwar durch
verschiedene GesundheitsstÃ¶rungen beeintrÃ¤chtigt. Zur Ã�berzeugung des
Senats steht aber fest, dass die KlÃ¤gerin zumindest noch leichte kÃ¶rperliche
TÃ¤tigkeiten mit EinschrÃ¤nkungen (nur TÃ¤tigkeiten in weit Ã¼berwiegend
sitzender KÃ¶rperhaltung mit der MÃ¶glichkeit zum Wechsel der KÃ¶rperhaltung, in
Tagschicht, ohne Arbeiten mit Heben und Tragen von Lasten Ã¼ber 5 kg, keine
Arbeiten in gebeugter Haltung oder mit BÃ¼cken, ohne Zwangshaltungen
insbesondere des Rumpfes, keine Arbeiten mit Ersteigen von Treppen, Leitern und
GerÃ¼sten, keine Arbeiten mit Absturzgefahr, keine Arbeiten in hockender Stellung
und im Knien, ohne kniebelastende und wirbelsÃ¤ulenbelastende TÃ¤tigkeiten,
keine TÃ¤tigkeiten mit ErschÃ¼tterungen oder Vibrationen oder TÃ¤tigkeiten mit
erhÃ¶hter Unfallgefahr, ohne widrige klimatische Bedingungen und inhalative
Belastungen, keine Arbeiten im Freien mit NÃ¤sse und KÃ¤lteeinwirkung, unter
Zugluft und Temperaturwechseln, keine Arbeiten unter Einwirkung von Staub, Gas,
Rauch und Dampf, ohne schnelles Wechseln von Einsatzpositionen, ohne
innerbetriebliche lÃ¤ngere Gehstrecken) fÃ¼r die Dauer von arbeitstÃ¤glich sechs
Stunden und mehr verrichten kann. Diese Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens
ergibt sich unter BerÃ¼cksichtigung aller EinzelumstÃ¤nde des vorliegenden Falles
aus einer Gesamtschau der Ã¼ber den Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin
vorliegenden Ã¤rztlichen Stellungnahmen und medizinischen Gutachten.

Das LeistungsvermÃ¶gen der heute 49-jÃ¤hrigen KlÃ¤gerin ist insbesondere nach
dem Ergebnis der zweitinstanzlichen Beweisaufnahme hauptsÃ¤chlich auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet, weniger dagegen auf neurologisch-psychiatrischem
und internistischem Fachgebiet beeintrÃ¤chtigt und wesentlich durch ihre
erhebliche Ã�bergewichtigkeit und die bestehende Bauchwandhernie beeinflusst.
Die damit einhergehenden GesundheitsstÃ¶rungen sind allerdings nicht derart
gravierend, dass hiermit ein auch in zeitlicher Hinsicht gemindertes
LeistungsvermÃ¶gen nachweislich begrÃ¼ndbar ist. Der Nachweis im Sinne eines
Vollbeweises ist dabei nur erbracht, wenn die behauptete Tatsache mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn fÃ¼r
das Vorliegen der rentenerheblichen Tatsachen ein derart hoher, an Gewissheit
grenzender Grad von Wahrscheinlichkeit spricht, dass sÃ¤mtliche begrÃ¼ndeten
Zweifel demgegenÃ¼ber aus der Sicht eines vernÃ¼nftigen, die
LebensverhÃ¤ltnisse klar Ã¼berschauenden Menschen vollstÃ¤ndig zu schweigen
haben (vgl. hierzu schon: BSG, Urteil vom 28. November 1957, 4 RJ 186/56 = BSGE
6, 144). Gelingt ein solcher Nachweis nicht, geht dies zu Lasten des insoweit
beweisbelasteten Rentenbewerbers. Ausgehend hiervon ist das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin zur Ã�berzeugung des Senats nur qualitativ
eingeschrÃ¤nkt.

Auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet leidet die KlÃ¤gerin vor allem an einer
ausgeprÃ¤gten Gonarthrose beider Knie, an einem LendenwirbelsÃ¤ulenleiden,
einer ausgeprÃ¤gten Deformierung der FÃ¼Ã�e und einer Bewegungs- und
BelastungsstÃ¶rung beider HÃ¤nde. Wie der SachverstÃ¤ndige Dr. med. M. in
seinem Gutachten vom 15. November 2019 ausfÃ¼hrt, werden in den vorliegenden
Bildgebungen der Knie von 2017, 2018 und 2019 massive mediale Degenerationen
des Kniegelenkes links mehr als rechts beschrieben. Es zeige sich eine
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vollstÃ¤ndige Gonarthrose mit entsprechender EntzÃ¼ndungsreaktion und
Ã�berlastungsreaktion in den belasteten Knochenanteilen. Vorbefunde ergÃ¤ben
multisegmentale Degenerationen der LendenwirbelsÃ¤ule, die altersunÃ¼blich
seien. Die geklagten Beschwerden im Bereich der Knie und FÃ¼Ã�e seien mit den
degenerativen VerÃ¤nderungen der Kniegelenke und auch der FÃ¼Ã�e in Einklang
zu bringen. Im Ã�brigen arbeitet der SachverstÃ¤ndige Inkonsistenzen zwischen
den von ihm objektivierten Befunden und den Angaben der KlÃ¤gerin zu den bei ihr
vorliegenden EinschrÃ¤nkungen heraus. So hat die KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber dem
SachverstÃ¤ndigen angegeben, nicht mehr in der Lage zu sein, zuhause
irgendwelche TÃ¤tigkeiten zu verrichten, und vollstÃ¤ndig pflegebedÃ¼rftig zu
sein. Sie werde rund um die Uhr von ihrem Ã¤ltesten Sohn und zeitweise von ihrem
Mann betreut. Soweit die KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber dem SachverstÃ¤ndigen zudem
angegeben hat, dass der Wechsel vom Bett zum Bad und innerhalb der Wohnung
erheblich eingeschrÃ¤nkt und nur mittels Rollator und persÃ¶nlicher
UnterstÃ¼tzung mÃ¶glich sei, die KÃ¶rperpflege kaum noch selber durchgefÃ¼hrt
werden kÃ¶nne, da sie umfalle oder gar nicht erst in die zu pflegenden Bereiche
hinlangen kÃ¶nne, konnte der SachverstÃ¤ndige dies aus orthopÃ¤discher Sicht nur
eingeschrÃ¤nkt mit den von ihm getroffenen Feststellungen und Beobachtungen
wÃ¤hrend der Untersuchungssituation in Einklang bringen. Er fÃ¼hrt dazu aus, dass
sich zum Zeitpunkt der Untersuchung ein freies, wenn auch etwas mÃ¼hsames und
schwankendes, unrundes und nicht sehr schnelles, auch leicht hinkendes Gangbild
gezeigt habe. Die KlÃ¤gerin sei ohne Gehhilfen mit angelegter Bandage am linken
Bein zur Untersuchung erschienen. Sie habe selbstÃ¤ndig vom Sitzen zum Stehen,
zeitweise auch ohne AbstÃ¼tzreaktion, aufstehen kÃ¶nnen. AuÃ�erhalb der Praxis
habe sich die KlÃ¤gerin Ã¼ber einen Weg von 150-250 m ohne Hilfsmittel und ohne
UnterstÃ¼tzung ihres begleitenden Ehemannes in einer normalen
Schrittgeschwindigkeit mit einem Ã¼berhÃ¤ngenden Gangbild der entsprechenden
Belastungsseite fortbewegen kÃ¶nnen. ErmÃ¼dungserscheinungen hÃ¤tten
wÃ¤hrend der Untersuchungssituation nicht festgestellt werden kÃ¶nnen. Beim
Stillsitzen, welches zum AusfÃ¼llen der FragebÃ¶gen benÃ¶tigt worden sei, aber
auch wÃ¤hrend der gesamten Anamnese, habe die KlÃ¤gerin Ã¼ber einen Zeitraum
von 45 Minuten ohne wesentliche Ausweichbewegung trotz der angegebenen
RÃ¼ckenbeschwerden sitzen kÃ¶nnen. Zeitweise seien Entlastungsbewegungen
durchgefÃ¼hrt worden, jedoch auch erst nach diesem Zeitraum. Die von der
KlÃ¤gerin angegebene UnfÃ¤higkeit zum An- und Auskleiden sei zwar auch
wÃ¤hrend der Begutachtung ansatzweise zu beobachten gewesen, jedoch seien
beim selbstÃ¤ndigen An- und Ausziehen weite Teile der TÃ¤tigkeit selbstÃ¤ndig
durchgefÃ¼hrt worden. In der unteren ExtremitÃ¤t zeige sich eine ausgeprÃ¤gte
Schonsituation. Es seien Bewegungen im Kniegelenk in unbewusster Position im
Sitzen bis 90Â° und 100Â° durchgefÃ¼hrt worden. Hingegen habe die KlÃ¤gerin die
Untersuchung der Kniegelenke kaum zugelassen und erst nach lÃ¤ngerem Zureden
eine aktive Bewegung bis zu 90Â° Beugung vollzogen. Konsistent erscheine jedoch
die Angabe, dass sie zu Hause nicht selbstÃ¤ndig aus dem Bett aufstehen kÃ¶nne,
da ihr jegliche Bauchmuskulatur fehle und die Hernien fÃ¼r eine SchwÃ¤chung der
Bauchmuskulatur sorgten, wobei ihr die MÃ¶glichkeit eines rÃ¼ckengerechten
Aufstehens nicht bekannt gewesen sei. Der Finger-Boden-Abstand habe sich im
VerhÃ¤ltnis zu den Voruntersuchungen 2018 und 2015 massiv eingeschrÃ¤nkt
gezeigt. Die Beweglichkeit in der HalswirbelsÃ¤ule und LendenwirbelsÃ¤ule
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hingegen habe sich nur als gering eingeschrÃ¤nkt dargestellt. Die Bewegung der
oberen ExtremitÃ¤t sei uneingeschrÃ¤nkt â�� wie in den Vorbefunden beschrieben
â�� mÃ¶glich gewesen. Die Beschwerden und die Greifbeschwerdesymptomatik in
den HÃ¤nden hÃ¤tten nicht nÃ¤her verifiziert werden kÃ¶nnen. Inkonsistent stellten
sich auch von schmerzmedizinischer Seite die beklagten Beschwerden, der
angegebene erhebliche Leidensdruck und die bisherige Behandlungsanamnese, die
weder schmerztherapeutische noch psychotherapeutische AnsÃ¤tze enthalte, dar.
Im Hinblick auf die willentliche Steuerbarkeit sei festzustellen, dass sich die
KlÃ¤gerin prinzipiell aus jeglicher Verantwortung und Belastung im hÃ¤uslichen
Bereich herausgezogen habe. Unangenehme TÃ¤tigkeiten wie Hausarbeiten und
berufliche TÃ¤tigkeiten wÃ¼rden komplett delegiert oder nicht mehr
durchgefÃ¼hrt, wohingegen die wenigen angenehmen Dinge des Lebens, d.h. der
Kontakt zu ihren Enkelkindern und der Kontakt zu ihren Haustieren, auf einem sehr
niedrigen Niveau noch erfolgten. Die EinschÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen, dass
der KlÃ¤gerin orthopÃ¤discherseits leichte TÃ¤tigkeiten von sechs Stunden tÃ¤glich
regelmÃ¤Ã�ig mÃ¶glich sind, stellt sich hiernach fÃ¼r den Senat als Ã¼berzeugend
dar. Die hierbei beschriebenen, Ã¼berwiegend den Bewegungsapparat
betreffenden Limitierungen aufgrund der sicher zu beschreibenden
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung seitens der Adipositas, der Belastung der Kniegelenke
und der Degeneration im Bereich des RÃ¼ckens werden durch die beschriebenen
qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen hinreichend berÃ¼cksichtigt.Â 

Auch ergeben sich zur Ã�berzeugung des Senats keine Zweifel an einem erhaltenen
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin bei BerÃ¼cksichtigung des Einwandes des
SachverstÃ¤ndigen Dr. med. M., dass sich die psychosomatisch-psychiatrische
Symptomatik â�� anders als von Dr. med. L. im Dezember 2018 festgestellt â�� im
Rahmen seiner Untersuchung auffÃ¤llig gezeigt habe und nochmals fachÃ¤rztlich zu
Ã¼berprÃ¼fen und zu bewerten sei.Â 

Der SachverstÃ¤ndige Dr. med. L. kam in seinem neurologisch-psychiatrischen
Gutachten vom 10. Dezember 2018 zu der EinschÃ¤tzung, dass weder auf
neurologischem noch auf psychiatrischem Fachgebiet Erkrankungen vorliegen, die
eine rentenberechtigende EinschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin
bedingen. Abgesehen von einem leicht ausgeprÃ¤gten Karpaltunnelsyndrom
beidseits ohne manifeste sensomotorische AusfÃ¤lle, konnte er keine relevanten
neurologischen AuffÃ¤lligkeiten feststellen. Im psychopathologischen Befund habe
sich keine Antriebsminderung oder gar psychomotorische Hemmung bei der
KlÃ¤gerin gezeigt. Sie sei durchgehend eher lebhaft ohne
ErmÃ¼dungserscheinungen gewesen, habe in der Gutachtensituation sehr vital
gewirkt und sei redselig gewesen. Kognitive und mnestische Defizite relevanten
AusmaÃ�es hÃ¤tten nicht erhoben werden kÃ¶nnen. FÃ¼r eine hirnorganisch
bedingte Symptomatik hÃ¤tte sich kein Anhalt ergeben. Die KlÃ¤gerin sei in der
Grundstimmung ausgeglichen, die affektive ResonanzfÃ¤higkeit sei nicht
eingeschrÃ¤nkt gewesen. FÃ¼r eine PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung oder fÃ¼r eine
sozialmedizinisch relevante Suchterkrankung habe sich ebenso wenig ein Anhalt
ergeben, wie fÃ¼r eine Somatisierung, so dass die Angabe des SachverstÃ¤ndigen,
dass kein Anhalt fÃ¼r eine Erkrankung des psychiatrischen Fachgebiets bestehe,
gÃ¤nzlich plausibel erscheint. Den Schwerpunkt des Beschwerdebildes sah der
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SachverstÃ¤ndige auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet. Hierbei ist er auch in seiner
ergÃ¤nzenden psychiatrischen Stellungnahme vom 20. April 2020 unter Auswertung
des Gutachtens des Dr. med. M. und sÃ¤mtlicher weiterer vorgelegter medizinischer
Unterlagen geblieben. In Kenntnis der AusfÃ¼hrungen des Dr. med. M., der
Hinweise auf Angst, Depression und ein damit verbundenes chronisches
Schmerzsyndrom mit psychischen und somatischen Faktoren mit VerstÃ¤rkung des
Schmerzerlebens und der RÃ¼ckzugssituation gesehen hatte, verweist Dr. med. L.
begrÃ¼ndend auf die niederfrequente psychiatrische und gÃ¤nzlich fehlende
psychotherapeutische Behandlung der KlÃ¤gerin. Diese habe sich 2017 erstmalig in
psychiatrische Behandlung bei Frau K. begeben, die sie letztmals im November
2017 aufgesucht habe. Erst am 20. Februar 2019 habe sie sich erneut in
psychiatrische Behandlung bei der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie und Psychotherapie
O. begeben, die lediglich von einer medikamentÃ¶s antidepressiven Behandlung
berichtet habe. Hieraus lieÃ�e sich nicht ableiten, dass die KlÃ¤gerin die
psychischen EinschrÃ¤nkungen weder aus eigener Kraft noch mit Ã¤rztlicher oder
therapeutischer Hilfe dauerhaft nicht Ã¼berwinden kÃ¶nne. Der SachverstÃ¤ndige
Dr. med. L. verbleibt bei seiner im Gutachten vom 10. Dezember 2018 gestellten
LeistungseinschÃ¤tzung und hÃ¤lt Ã¼berdies eine erneute gutachterliche
Untersuchung der KlÃ¤gerin aus psychiatrischer Sicht nicht fÃ¼r notwendig. Auch
dies stellt sich fÃ¼r den Senat als Ã¼berzeugend dar, denn mangels adÃ¤quater
Behandlungsdichte ist ein erheblicher und einschrÃ¤nkender Leidensdruck der
KlÃ¤gerin nicht erkennbar. Das Ã¤rztliche Attest der behandelnden Psychiaterin O.
vom 15. Oktober 2019 weist Ã¼berdies neben den Diagnosen einer depressiven
AnpassungsstÃ¶rung und einer gemischten AngststÃ¶rung lediglich den Hinweis
auf, dass die KlÃ¤gerin seit Februar 2019 bei ihr in regelmÃ¤Ã�iger ambulanter
Behandlung stehe, medikamentÃ¶s antidepressiv behandelt werde und sechs
Monate aus psychiatrischer Sicht arbeitsunfÃ¤hig sei. Danach solle die Situation neu
eingeschÃ¤tzt werden. Befunde wurden nicht mitgeteilt und es lassen sich keine
dauerhaften LeistungseinschrÃ¤nkungen hieraus ableiten.Â 

Diese EinschÃ¤tzung wird im Wesentlichen auch durch das im erstinstanzlichen
Verfahren eingeholte Gutachten des Dr. med. F. vom 12. August 2015 bestÃ¤tigt.
Entgegen der Auffassung der KlÃ¤gerin maÃ� der SachverstÃ¤ndige lediglich der
Bauchwandhernie (bis zu ihrer operativen Behebung) einen erwerbsmindernden
Einfluss zu. Zwar fÃ¼hrte er aus, dass die extreme Ã�bergewichtigkeit der
KlÃ¤gerin im Vordergrund stehe, die die ErwerbsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin erheblich
beeintrÃ¤chtige. Eine derzeit passagere Aufhebung des LeistungsvermÃ¶gens sah
er jedoch nur im Hinblick auf die bestehende Bauchwandhernie. Im Ã�brigen
fÃ¼hrte er ausdrÃ¼cklich aus, dass die KlÃ¤gerin unter Beachtung von qualitativen
LeistungseinschrÃ¤nkungen in der Lage sei, nach operativer Behebung der Hernie
vollschichtig mindestens kÃ¶rperlich leichte und geistig einfache Arbeiten in einem
leidensgerechten Umfeld regelmÃ¤Ã�ig ausÃ¼ben zu kÃ¶nnen. Eine relevante
quantitative EinschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens sah er nicht. Auch die
Schmerzhaftigkeit der Kniegelenke und im Bereich der FÃ¼Ã�e sei nicht auf
relevante funktionelle EinschrÃ¤nkungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, sondern im
Wesentlichen durch die Ã�bergewichtigkeit verursacht. Gleiches gelte fÃ¼r die
LendenwirbelsÃ¤ulenbeschwerden der KlÃ¤gerin. Diese orthopÃ¤dischen
Beschwerden kÃ¶nnten durch eine erhebliche Gewichtsreduktion und eine
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Aufschulung der Muskulatur gÃ¤nzlich behoben werden. Im Hinblick auf den
psychischen Zustand beschrieb der SachverstÃ¤ndige einen weitestgehend
unauffÃ¤lligen psychopathologischen Befund. Eine reaktive depressive StÃ¶rung
von Krankheitswert habe nicht vorgelegen.Â 

Entgegen den AusfÃ¼hrungen des erstinstanzlichen SachverstÃ¤ndigen, auf die
sich das Sozialgericht in seinem Urteil vom 4. November 2016 gestÃ¼tzt hat,
vermag der Senat insbesondere aufgrund des im Berufungsverfahren eingeholten
Gutachtens des Dr. med. L. nicht von einem aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gen
der KlÃ¤gerin aufgrund der Bauchwandhernie auszugehen. Dr. med. L. fÃ¼hrte
insoweit in seinem Gutachten vom 10. Dezember 2018 aus, dass das Vorliegen der
sehr groÃ�en Bauchwandhernie keine EinschrÃ¤nkung des zeitlichen
LeistungsvermÃ¶gens bedinge. Eine erhÃ¶hte Einklemmungsgefahr bei AusÃ¼bung
einer leidensgerechten beruflichen TÃ¤tigkeit liege nicht vor. WÃ¤hrend groÃ�e
Narbenhernien nur selten inkarzinierten, sei bei kleinen Hernien die Gefahr deutlich
erhÃ¶ht, da die MÃ¶glichkeit eines ungehinderten Vor- und ZurÃ¼ckgleitens des
Bruchsackinhalts durch eine zu enge Bruchpforte stark behindert sei. Damit
bestÃ¤tigt er die beratungsÃ¤rztlichen AusfÃ¼hrungen der Beklagten, die zum
einen die Nutzung technischer Hilfsmittel wie z.B. Leibbinden fÃ¼r geboten erachtet
und keinen Grund zu erkennen vermag, weswegen die KlÃ¤gerin keine
leidensgerechten leichten TÃ¤tigkeiten vorwiegend im Sitzen ausÃ¼ben kÃ¶nnen
solle. Weder bei der Untersuchung durch den SachverstÃ¤ndigen Dr. med. F. noch
im radiologischen Befund des Dr. med. P. vom 20. Juli 2015 als auch in dem
Gutachten des Dr. med. H. des Krankenhauses Sachsenhausen vom 12. Oktober
2015 zeigten sich Hinweise auf eine Inkarzeration oder auf einen Ileus. Zwar wies
Dr. med. H. auf ein reales Risiko eines solchen Ereignisses hin. Den Ã¼brigen
vielzÃ¤hligen Ã¤rztlichen Berichten, die zur Akte gelangt sind (so z.B. der
radiologische Befund des Dr. med. R. vom 23. Dezember 2019 und des Sana
Klinikums Offenbach vom 16. Januar 2020), als auch den weiteren
SachverstÃ¤ndigengutachten ist jedoch weder zu entnehmen, dass eine
Inkarzeration oder ein Darmverschluss Ã¼ber die Jahre aufgrund der Hernie
tatsÃ¤chlich aufgetreten wÃ¤re, noch dass eine entsprechend gegebene Gefahr ein
quantitativ gemindertes LeistungsmÃ¶gen der KlÃ¤gerin bedinge.Â 

Im Hinblick auf die vorliegende Asthmaerkrankung kommt Dr. med. L. in
Ã�bereinstimmung mit dem erstinstanzlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. med. F. fÃ¼r
den Senat Ã¼berzeugend zu der EinschÃ¤tzung, dass diese lediglich qualitative
EinschrÃ¤nkungen bedinge. Zudem ergibt sich aus dem Arztbrief des Facharztes
fÃ¼r Innere Medizin und Pneumologie S. vom 8. Oktober 2018, dass auskultatorisch
ein normaler Herz- und Lungenbefund erhoben wurde und lungenfunktionell keine
EinschrÃ¤nkungen statischer und dynamischer Messparameter bestÃ¼nden. Der
bestehende Bluthochdruck ist medikamentÃ¶s eingestellt und hat keinen
leistungsmindernden Dauereinfluss.Â 

Soweit die KlÃ¤gerin eine Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens angibt, ergeben sich aus
den Ã¤rztlichen Befundunterlagen keine gravierenden EinschrÃ¤nkungen.
Ausweislich der ohrenÃ¤rztlichen Verordnung von HÃ¶rhilfen beidseits wegen
SchallempfindungsschwerhÃ¶rigkeit beidseits durch Dres. med. T., HNO-Ã�rzte,
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vom 9. September 2019 waren GehÃ¶rgÃ¤nge und TrommelfÃ¤lle beidseits intakt.
Abgesehen davon, dass die Minderung des HÃ¶rvermÃ¶gens apparativ versorgt und
ausgeglichen wurde, sind dem Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr. med. M., der
die KlÃ¤gerin am 15. November 2019 und damit kurz nach der Verordnung der
HÃ¶rhilfen untersucht hat, weder anamnestische Angaben der KlÃ¤gerin Ã¼ber sie
behindernde HÃ¶rminderungen zu entnehmen, noch berichtet der
SachverstÃ¤ndige von akustischen VerstÃ¤ndigungsproblemen, so dass keine
rentenrelevante EinschrÃ¤nkung ersichtlich ist. Der Vortrag der KlÃ¤gerin mit
Schreiben vom 21. April 2021, ihr GehÃ¶r sei nach einer schweren
MittelohrentzÃ¼ndung stark eingeschrÃ¤nkt, bleibt gÃ¤nzlich unkonkret. Dass sie
hÃ¶rgerÃ¤teversorgt ist, war bereits zuvor bekannt und ist berÃ¼cksichtigt worden.
FÃ¼r eine Verschlimmerung seit September 2019 ergeben sich keine
Anhaltspunkte, zumal weder ein Zeitpunkt der stattgehabten MittelohrentzÃ¼ndung
benannt wird noch aktuelle HNO-Ã¤rztliche Unterlagen vorgelegt worden sind.Â 

Auch aus den beigezogenen und vorgelegten medizinischen Unterlagen und
Arztbriefen der die KlÃ¤gerin behandelnden Ã�rzte, die sich im Wesentlichen in
ihren Aussagen wiederholen, ergeben sich fÃ¼r den Senat keine Anhaltspunkte
fÃ¼r ein rentenrelevant eingeschrÃ¤nktes LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin. Die
vielzÃ¤hligen hausÃ¤rztlichen Berichte der FachÃ¤rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin D.
erschÃ¶pfen sich im Wesentlichen in der AufzÃ¤hlung von Diagnosen. Soweit die
Ã�rztin u.a. wiederholt ergÃ¤nzend angibt, dass die KlÃ¤gerin in ihrer MobilitÃ¤t
eingeschrÃ¤nkt und auf fremde Hilfe angewiesen sei, fehlt hierzu jede erlÃ¤uternde
AusfÃ¼hrung zu Art und Umfang der EinschrÃ¤nkung und des Hilfebedarfs. Befunde
und eine konkrete Beschreibung der sich ergebenden funktionellen Defizite werden
nicht genannt. Gleiches gilt auch fÃ¼r die Ã¤rztlichen Atteste des die KlÃ¤gerin
behandelnden Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. med. U. und der FachÃ¤rztin
fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr. med. I., die lediglich gravierendste EinschrÃ¤nkungen der
KlÃ¤gerin, insbesondere im Bereich der MobilitÃ¤t, attestieren, ohne erhobene
Befunde und nachvollziehbare GrÃ¼nde fÃ¼r die angegebenen erheblichen
EinschrÃ¤nkungen mitzuteilen.Â 

Zudem ergeben sich aus den â�� teilweise bereits wiederholt und mehrfach â�� am
21. April 2021, 3. Mai 2021 und 5. Mai 2021 vorgelegten medizinischen Unterlagen
keine bisher unberÃ¼cksichtigt gebliebenen Krankheiten oder Behinderungen der
KlÃ¤gerin, die ein anderes Leistungsbild oder weiteren Ermittlungsbedarf
rechtfertigen kÃ¶nnten. Vielmehr ergibt sich u.a. aus dem Attest des Dr. med. U.
vom 16. Juni 2020, dass die KlÃ¤gerin entgegen ihren eigenen Angaben, sie kÃ¶nne
ihre Wohnung nicht mehr verlassen, 250 m laufen kÃ¶nne und Dr. med. V., Facharzt
fÃ¼r OrthopÃ¤die, fÃ¼hrt in seinem Arztbrief vom 23. Februar 2021 aus, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen â��Gâ�� aufgrund der Gehbehinderung,
einer Adipositas gigantea, Knie- und FuÃ�beschwerden bestÃ¼nden, was ebenfalls
eine gewisse MobilitÃ¤t belegt. Die FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie O. fÃ¼hrt in ihrem
fachÃ¤rztlichen Attest vom 12. August 2020 aus, dass die KlÃ¤gerin sich aufgrund
der vielen kÃ¶rperlichen Erkrankungen und Beschwerden kaum noch in der Lage
fÃ¼hle, in ihre Praxis zu kommen. Letztmalig sei die KlÃ¤gerin am 15. Oktober 2019
vorstellig geworden. Die KlÃ¤gerin habe angegeben, ihr Befinden habe sich
verschlechtert. Eine persÃ¶nliche Ã¤rztliche Ã�berprÃ¼fung hat folglich Ã¼ber
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zumindest 10 Monate nicht stattgefunden. Auch die FachÃ¤rztin fÃ¼r
Allgemeinmedizin D. beschrÃ¤nkt sich in ihrem Attest vom 15. Februar 2021 erneut
auf die AufzÃ¤hlung von im Wesentlichen bekannten Diagnosen und fÃ¼gt erneut
nur den allgemeinen Hinweis an, dass die KlÃ¤gerin in ihrer MobilitÃ¤t
eingeschrÃ¤nkt und auf fremde Hilfe angewiesen sei. Auch lassen sich aus den
vielzÃ¤hligen radiologischen Arztbriefen keine RÃ¼ckschlÃ¼sse auf
rentenrelevante funktionelle EinschrÃ¤nkungen ziehen. Auch der Hinweis des Dr.
med. O. in seinem Attest vom 29. April 2021, wonach bei der KlÃ¤gerin seit 2019
ein Pflegegrad 2 bestehe und sie Hilfe beim Aufstehen, Anziehen, Ausziehen,
Drehen und Duschen benÃ¶tige, kann nicht zu einer anderen
LeistungseinschÃ¤tzung fÃ¼hren. Denn die Diskrepanzen der beschriebenen
EinschrÃ¤nkungen und der tatsÃ¤chlichen AusfÃ¼hrbarkeit dieser Verrichtungen
hat bereits Dr. med. M. beschrieben und Dr. med. L. hatte ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt,
dass die Anerkennung eines Pflegegrades nicht seiner Leistungsbeurteilung
widerspricht. Eine Verschlechterung gegenÃ¼ber dem Gesundheitszustand im
Zeitpunkt der erfolgten Begutachtungen durch Dr. med. M. am 15. November 2019
bzw. durch Dr. med. L. am 10. Dezember 2018 einschlieÃ�lich seiner Auswertung
der spÃ¤teren Befundlage in der ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 20. April 2020
lÃ¤sst sich auch den zuletzt eingereichten medizinischen Unterlagen nicht
entnehmen.Â 

SchlieÃ�lich ist noch anzumerken, dass fÃ¼r eine erhaltene LeistungsfÃ¤higkeit der
KlÃ¤gerin zudem spricht, dass aus dem Versicherungskonto der KlÃ¤gerin
ersichtlich ist, dass Pflichtbeitragszeiten fÃ¼r eine mindestens 14-stÃ¼ndige
PflegetÃ¤tigkeit pro Woche von 2013 bis Anfang 2019 vermerkt sind. Auch wenn die
KlÃ¤gerin angegeben hat, dass dies nicht mit einer ErwerbstÃ¤tigkeit
gleichzusetzen sei und sie Ã¼berdies Hilfe der Ã¼brigen Familienmitglieder bei der
PflegetÃ¤tigkeit erhalten habe, kann nicht von einer aufgehobenen Belastbarkeit
ausgegangen werden. DarÃ¼ber hinaus hat die KlÃ¤gerin ihrerseits jedenfalls im
November 2019 bei der Untersuchung durch Dr. med. M. angegeben, sich vorstellen
zu kÃ¶nnen, eine TÃ¤tigkeit im Sitzen, z.B. am Telefon, durchzufÃ¼hren. Der
SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrte keine Bedenken aus orthopÃ¤discher Sicht an, sondern
stellte lediglich in Frage, ob eine depressive Grunderkrankung dem
entgegenstÃ¼nde. Eine solche liegt aber nach den AusfÃ¼hrungen des Dr. med. L.
nicht vor.Â 

Da sich weitergehende EinschrÃ¤nkungen der LeistungsfÃ¤higkeit im Ã�brigen auch
nicht aus dem sonstigen medizinischen Berichtswesen ableiten lassen, steht zur
Ã�berzeugung des Senats fest, dass das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin zwar
eingeschrÃ¤nkt ist, aber nicht in rentenberechtigendem AusmaÃ�. Anhaltspunkte
fÃ¼r das Vorliegen weiterer, bislang unberÃ¼cksichtigt gebliebener
GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen mit schwerwiegendem erwerbsmindernden
Dauereinfluss sind weder von der KlÃ¤gerin aufgezeigt worden noch sonst
ersichtlich. Der Senat hÃ¤lt deshalb das LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin mit den
von medizinischer Seite insgesamt getroffenen Feststellungen fÃ¼r ausreichend
aufgeklÃ¤rt und weitere Begutachtungen von Amts wegen fÃ¼r nicht geboten. Das
gilt umso mehr, als auch die im Berufungsverfahren gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen
Dr. med. L. und Dr. med. M. eine Begutachtung der KlÃ¤gerin auf einem anderen als
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den bereits berÃ¼cksichtigten medizinischen Fachgebieten nicht fÃ¼r notwendig
erachtet haben. Im Hinblick auf eine von Dr. med. M. fÃ¼r erforderlich gehaltene
weitere psychiatrische oder psychosomatische Begutachtung hat Dr. med. L. eine
erneute ambulante Untersuchung der KlÃ¤gerin psychiatrischerseits in seiner
ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 20. April 2020 ausdrÃ¼cklich nicht fÃ¼r
notwendig gehalten. Ebenso wenig hat sich der Senat mit Blick auf die sich
wiederholenden subjektiven Beschwerdeschilderungen der KlÃ¤gerin Ã¼ber ein bei
ihr bestehendes LeistungsunvermÃ¶gen dazu gedrÃ¤ngt fÃ¼hlen mÃ¼ssen, ein
weiteres SachverstÃ¤ndigengutachten oder eine ergÃ¤nzende Stellungnahme
einzuholen.Â 
FÃ¼r den Senat ergibt sich aus den im Berufungsverfahren eingeholten Gutachten
und der ergÃ¤nzenden Stellungnahme des Dr. med. L. und des Dr. med. M. ein
umfassendes Bild zum LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin. Die zum jeweiligen
Fachgebiet abgegebenen gutachterlichen Ã�uÃ�erungen sind jeweils in sich
schlÃ¼ssig, widerspruchsfrei und Ã¼berzeugend und die jeweilige
Leistungsbeurteilung nach eingehender Befunderhebung mit nachvollziehbarer und
fÃ¼r den Senat einleuchtender BegrÃ¼ndung aus den gestellten Diagnosen
abgeleitet. Auch bei einer der KlÃ¤gerin wohlwollenden Betrachtungsweise ergeben
sich damit zur Ã�berzeugung des Senats keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine
BeeintrÃ¤chtigung ihres LeistungsvermÃ¶gens, die Ã¼ber die vorstehend
genannten qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen hinausgeht und die Annahme
einer Leistungsminderung auch in quantitativer, also zeitlicher Hinsicht,
rechtfertigen wÃ¼rde.Â 

Die KlÃ¤gerin ist folglich nicht erwerbsgemindert im Sinne der gesetzlichen
Bestimmungen. Denn sie kann trotz ihrer in qualitativer Hinsicht geminderten
ErwerbsfÃ¤higkeit noch einer ErwerbstÃ¤tigkeit in gewisser RegelmÃ¤Ã�igkeit
nachgehen und hierdurch mehr als nur geringfÃ¼gige EinkÃ¼nfte erzielen. Die
KlÃ¤gerin ist noch in der Lage, mindestens sechs Stunden tÃ¤glich unter den in
Betrieben Ã¼blichen Arbeitsbedingungen erwerbstÃ¤tig zu sein und muss sich zur
Verwertung ihres RestleistungsvermÃ¶gens auf sÃ¤mtliche â�� ihr in
gesundheitlicher Hinsicht objektiv zumutbaren â�� TÃ¤tigkeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes der Bundesrepublik Deutschland verweisen lassen. Nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist dabei die Benennung einer konkreten
VerweisungstÃ¤tigkeit bei Verweisung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
grundsÃ¤tzlich nicht geboten (vgl. BSG, Urteil vom 24. Februar 1999, B 5 RJ 30/98 R
= SozR 3-2600 Â§ 44 Nr. 12). Das beruht auf der ErwÃ¤gung, dass es auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt eine Vielzahl von ungelernten TÃ¤tigkeiten gibt, die nur
mit leichten kÃ¶rperlichen Anforderungen verbunden sind. Dies ist offenkundig und
muss grundsÃ¤tzlich nicht in jedem Einzelfall erneut belegt werden. Es kann
vielmehr davon ausgegangen werden, dass es in der Regel auch fÃ¼r Versicherte,
deren LeistungsfÃ¤higkeit beeintrÃ¤chtigt ist, noch EinsatzmÃ¶glichkeiten auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt in nennenswertem Umfang gibt (vgl. BSG, GroÃ�er Senat,
Beschluss vom 19. Dezember 1996, GS 2/95 = BSGE 80, 241 = SozR 3-2600 Â§ 44
Nr. 8; Urteil vom 11. Dezember 2019, B 13 R 7/18 R, juris Rdnr. 26 ff. = SozR
4-2600 Â§ 43 Nr. 22).Â 

Bei der KlÃ¤gerin bestehen auch nachweislich keine besonderen UmstÃ¤nde,
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welche die AusÃ¼bung einer leichten ErwerbstÃ¤tigkeit in ungewÃ¶hnlicher Weise
erschweren. Im Rahmen der â�� bezÃ¼glich des hier streitigen Anspruchs auf
Rente wegen Erwerbsminderung allein maÃ�geblichen â�� Frage nach dem
Bestehen realer ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsfeld bedarf es
zwar einer besonders eingehenden PrÃ¼fung, wenn eine Summierung
ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen oder eine spezifische
Leistungsbehinderung festgestellt ist (vgl. BSG, Urteil vom 1. MÃ¤rz 1984, 4 RJ
43/83 = SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 117 mit Hinweis auf BSG, Urteil vom 30. November
1982, 4 RJ 1/82 = SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 104) oder wenn der Rentenbewerber
wegen eines besonders gearteten Berufslebens deutlich aus dem Kreis
vergleichbarer Versicherter herausfÃ¤llt (vgl. BSG, Urteil vom 18. Februar 1981, 1 RJ
124/79 = SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 75; BSG, Urteil vom 27. April 1982, 1 RJ 132/80 = 
SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 90). Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme liegen bei der
KlÃ¤gerin derartige medizinische Besonderheiten indes nicht vor. Die benannten
qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen sind im Wesentlichen bereits durch die
BeschrÃ¤nkung des LeistungsvermÃ¶gens der KlÃ¤gerin auf leichte TÃ¤tigkeiten
berÃ¼cksichtigt. Soweit der SachverstÃ¤ndige Dr. med. M. fachfremd Zweifel an
der Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin geÃ¤uÃ�ert hat, hat Dr.
med. L. in seinem Gutachten vom 10. Dezember 2018 in Ã�bereinstimmung mit den
AusfÃ¼hrungen des erstinstanzlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. med. F. festgestellt,
dass die FÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin sich anzupassen und umzustellen, nicht
zweifelhaft ist. Es hÃ¤tten sich keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine EinschrÃ¤nkung des
DurchhaltevermÃ¶gens ergeben, die kognitiven FÃ¤higkeiten, insbesondere die
Denkfunktionen, seien nicht leistungsrelevant eingeschrÃ¤nkt gewesen, ebenso
wenig die Psychomotorik. Sie sei in der Lage, ihren Tagesablauf zu strukturieren,
eine weitgehende, objektivierbare bzw. ausreichend begrÃ¼ndbare EinschrÃ¤nkung
der FÃ¤higkeit zur Teilhabe an den AktivitÃ¤ten des tÃ¤glichen Lebens lÃ¤ge nicht
vor. Eine Ã�nderung auf psychiatrischem Fachgebiet konnte Dr. med. L. in seiner
ergÃ¤nzenden Stellungnahme auch nach der Begutachtung durch Dr. med. M. nicht
feststellen, so dass der Senat die von Dr. med. M. geÃ¤uÃ�erten Zweifel als
fachÃ¤rztlich ausgerÃ¤umt ansieht.Â 

Ob die fÃ¼r die KlÃ¤gerin in Betracht kommenden ArbeitsplÃ¤tze auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt frei oder besetzt waren, ist fÃ¼r die Entscheidung des
vorliegenden Falles unerheblich, denn die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten, die
wie die KlÃ¤gerin noch in einem zeitlichen Umfang von arbeitstÃ¤glich sechs
Stunden und mehr einsatzfÃ¤hig sind, hÃ¤ngt nicht davon ab, ob das
Vorhandensein von fÃ¼r sie offenen ArbeitsplÃ¤tzen fÃ¼r die in Betracht
kommenden ErwerbstÃ¤tigkeiten konkret festgestellt werden kann oder nicht. Der
im Sinne der sog. konkreten Betrachtungsweise auf die tatsÃ¤chliche
Verwertbarkeit der ResterwerbsfÃ¤higkeit abstellende Beschluss des GroÃ�en
Senats des Bundessozialgerichts vom 10. Dezember 1976 (GS 2/75, GS 3/75, GS
4/75, GS 3/76 = SozR 2200 Â§ 1246 Nr. 13) kann bei noch in einem zeitlichen
Umfang von zumindest sechs Stunden arbeitstÃ¤glich einsatzfÃ¤higen Versicherten
grundsÃ¤tzlich nicht herangezogen werden. Das hat der Gesetzgeber in Â§ 43 Abs.
3 SGB VI nochmals ausdrÃ¼cklich mit dem Hinweis darauf klargestellt, dass nicht
erwerbsgemindert ist, wer â�� ungeachtet der jeweiligen Arbeitsmarktlage â��
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch
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mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann. Ausnahmen sind
allenfalls dann in Betracht zu ziehen, wenn ein Versicherter nach seinem
Gesundheitszustand vor allem nicht mehr dazu in der Lage ist, die an sich
zumutbaren Arbeiten unter den in der Regel in Betrieben Ã¼blichen Bedingungen
zu verrichten, oder wenn er auÃ�erstande ist, ArbeitsplÃ¤tze dieser Art von seiner
Wohnung aus aufzusuchen (vgl. BSG, Urteil vom 27. Februar 1980, 1 RJ 32/79 â��
juris Rdnr. 23).Â 

Auch ein solcher Ausnahmefall ist vorliegend nicht gegeben. Keiner der
SachverstÃ¤ndigen hat festgestellt, dass die KlÃ¤gerin krankheitsbedingt
betriebsunÃ¼bliche Pausen in rentenbegrÃ¼ndendem AusmaÃ� einhalten
mÃ¼sste (vgl. hierzu: BSG, Urteil vom 20. April 1993, 5 RJ 34/92, juris). Auch
ergeben sich aus den mitgeteilten Zeiten der ArbeitsunfÃ¤higkeit keine ernsthaften
Zweifel, dass die KlÃ¤gerin noch unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes in Betrieben einsetzbar ist (vgl. BSG, Beschluss vom
31. Oktober 2012, B 13 R 107/12 B, juris Rdnr. 17). SchlieÃ�lich ist die
WegefÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin im streitbefangenen Zeitraum nicht rentenrelevant
eingeschrÃ¤nkt (vgl. hierzu: BSG, Urteil vom 14. MÃ¤rz 2002, B 13 RJ 25/01 R, juris
Rdnr. 21 m.w.N.). Da ein Minimum an MobilitÃ¤t zur AusÃ¼bung einer TÃ¤tigkeit
zum Zweck des Gelderwerbs, die in der Regel nur auÃ�erhalb der Wohnung
mÃ¶glich ist, erforderlich ist (vgl. BSG, Urteil vom 17. Dezember 1991, 13/5 RJ
73/90 = SozR 3-2200, Â§ 1247 Nr. 10; Urteil vom 9. August 2001, B 10 LW 18/00 R
= SozR 3-5864, Â§ 13 Nr. 2), gehÃ¶rt zur ErwerbsfÃ¤higkeit grundsÃ¤tzlich auch die
FÃ¤higkeit des Versicherten, viermal am Tag Wegstrecken von (mehr als) 500 m
LÃ¤nge mit zumutbarem Zeitaufwand, d.h. jeweils innerhalb von 20 Minuten, zu
FuÃ� bewÃ¤ltigen und zweimal tÃ¤glich wÃ¤hrend der Hauptverkehrszeit mit
Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu kÃ¶nnen (vgl. BSG, Urteil vom 17.
Dezember 1991, 13/5 RJ 73/90 = SozR 3-2200, Â§ 1247 Nr. 10). Dass die KlÃ¤gerin
hierzu nicht mehr in der Lage ist, ist zur Ã�berzeugung des Senats erstmals durch
die Feststellungen des Dr. med. M. ab der ambulanten Untersuchung am 15.
November 2019 belegt. Dr. med. L. und Dr. med. F. berichteten noch
nachvollziehbar von einer erhaltenen WegefÃ¤higkeit. Der KlÃ¤gerin ist es aufgrund
ihrer orthopÃ¤dischen Leiden insbesondere im Bereich der Knie und FÃ¼Ã�e ab
dem Untersuchungszeitpunkt bei Dr. med. M. nachweislich nicht mehr zuzumuten,
Wegstrecken in dem erforderlichen MaÃ� zurÃ¼ckzulegen, Ã¶ffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen oder einen PKW zu fÃ¼hren. Dies hat auch die Beklagte
eingerÃ¤umt. Sie hat der KlÃ¤gerin sodann mit Bescheid vom 20. MÃ¤rz 2020 zum
Ausgleich dieses MobilitÃ¤tsdefizits Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im
Sinne von MobilitÃ¤tshilfen bewilligt und die fehlende WegefÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin
in zulÃ¤ssiger Weise damit beseitigt. Es ist in der Rechtsprechung des BSG
anerkannt, dass eine EinschrÃ¤nkung der WegefÃ¤higkeit von Versicherten dann
keinen Berentungsgrund darstellen kann, wenn der RentenversicherungstrÃ¤ger
durch geeignete Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (frÃ¼her:
berufsfÃ¶rdernde Leistungen zur Rehabilitation) eine ausreichende MobilitÃ¤t der
Versicherten herstellt (vgl. BSG, Urteil vom 19. November 1997, 5 RJ 16/97 = SozR
3-2600, Â§ 44 Nr. 10; BSG, Urteil vom 14. MÃ¤rz 2002, B 13 RJ 25/01 R; BSG, Urteil
vom 12. Dezember 2011, B 13 RJ 79/11 R = BSGE 110, 1-8). Dass die innerhalb von
sechs Monaten nach Feststellung der EinschrÃ¤nkung bewilligten Leistungen zur
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Teilhabe am Arbeitsleben diesen Anforderungen gerecht werden, hat die KlÃ¤gerin
nicht in Abrede gestellt. Es ist nicht ersichtlich, dass sie den Bescheid vom 20.
MÃ¤rz 2020 angegriffen hÃ¤tte.

Nach alledem ist die KlÃ¤gerin nicht erwerbsgemindert im Sinne von Â§ 43 SGB VI.

Die KlÃ¤gerin hat im Ã�brigen auch keinen Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit. Einen solchen Rentenanspruch haben
nÃ¤mlich bei ErfÃ¼llung weiterer Voraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§ 240 Abs. 1 Nr. 1
SGB VI nur diejenigen Versicherten, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind. Die
1972 geborene KlÃ¤gerin gehÃ¶rt damit ganz offenkundig nicht zu dem
Personenkreis, der aus dieser Vorschrift einen Rentenanspruch herleiten kann. Auch
darauf lÃ¤sst sich also das angefochtene Urteil nicht stÃ¼tzen.Â 

Nach alledem konnte die Berufung der Beklagten nicht ohne Erfolg bleiben,
wÃ¤hrend der Berufung der KlÃ¤gerin der Erfolg zu versagen war.Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 Abs. 2 SGG
nicht erfÃ¼llt sind.

Erstellt am: 10.01.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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